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Nach meinem Kenntnisstand wird Dein Status unverändert übernommen. Nur bei der
Erfahrungsstufe kann es zu einer Veränderung kommen, weil die BL da manchmal
unterschiedliche Anzahlen von Erfahrungsstufen haben.

Das aufnehmende BL kann und darf aber selbst feststellen wollen, ob Du seine
gesundheitlichen Anforderungen für eine Lebenszeitverbeamtung erfüllst. Im schlimmsten Fall
sagt der Amtsarzt "Nein" - Dann bleibst Du aber trotzdem in deinem jetzigen Bundesland auf
Lebenszeit verbeamtet.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/68531-%C3%BCbernahme-der-lebenszeitverbeamtung-bei-
lehreraustauschverfahren/?postID=900681#post900681

https://www.lehrerforen.de/thread/68531-%C3%BCbernahme-der-lebenszeitverbeamtung-bei-lehreraustauschverfahren/?postID=900681#post900681
https://www.lehrerforen.de/thread/68531-%C3%BCbernahme-der-lebenszeitverbeamtung-bei-lehreraustauschverfahren/?postID=900681#post900681

